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nationalen und ihrem Inhalt nach 
sozialistischen Kultur der Völker der 
UdSSR zu erreichen. Die S. ent
stand als Ergebnis der Großen Sozia
listischen Oktoberrevolution, der Er
richtung der -> Diktatur der Prole
tariats, die die Befreiung der vom 
Zarismus unterdrückten Völker Ruß
lands brachte. Im Jan. 1918 beschloß 
der III. Gesamtrussische Sowjetkon
greß die Bildung der RSFSR. 1922 
entstand die Transkaukasische Sozia
listische Föderative Sowjetrepublik, 
bestehend aus der Georgischen, der 
Aserbaidshanischen und der Armeni
schen SSR. Den entscheidenden 
Schritt zur Entwicklung der 5. voll
zogen die sowjetischen Werktätigen 
unter Führung der Arbeiterklasse 
und ihrer Partei mit der Bildung der 
UdSSR am 30. 12. 1922, die durch 
die Verfassung der UdSSR von 1924 
staatsrechtlich ausgestaltet wurde. 
Die UdSSR ist ein souveräner Staat, 
seine souveräne Macht erstreckt sich 
auf das Territorium aller Republiken, 
die sich in ihr vereinigt haben. Die 
UdSSR hat ihre Verfassung, ihre Or
gane der Staatsmacht und Staatsver
waltung; sie hat eine einheitliche 
Volkswirtschaft, einen einheitlichen 
Staatshaushalt, einheitliche Streit
kräfte, eine einheitliche Staatsbürger
schaft, ein einheitliches Kredit- und 
Finanzsystem. Aus dem politischen 
Wesen des *-> Sowjetstaates, seiner 
einheitlichen sozialökonomischen, po
litischen Grundlage ergibt sich, daß 
die staatliche Souveränität der Union 
und der Unionslepubliken notwendig 
eine unlösbare Einheit bilden. Die in 
der Verfassung der UdSSR vorgenom
mene Abgrenzung ihrer Kompetenzen 
bedeutet darum keine Teilung der 
einheitlichen souveränen Rechte des 
Sowjetvolkes, der politisch-staat
lichen Macht der Werktätigen der 
UdSSR. Die S. besteht heute aus 
15 Unionsrepubliken. Im Rahmen der 
Grundsätze des föderativen Staats
aufbaus verwirklichen sie auf ihrem 
Territorium die Sowjetmach:; aus
genommen sind jene Rechte, die sie

freiwillig nach Art. 14 der Verf. der 
UdSSR den staatlichen Organen der 
Union übertragen haben. Jede Unions
republik hat ihre Verfassung, ihre 
obersten Macht-, Leitungs-und Rechts
pflegeorgane. Die Verfassungen der 
Unionsrepubliken müssen der Verfas
sung der UdSSR entsprechen; darin 
drückt sich die Einheit des sowjeti
schen multinationalen Staates, die 
Gemeinsamkeit seiner grundlegenden 
Prinzipien aus. Wachsende Bedeutung 
hat die Gesetzgebung der Unionsrepu
bliken erlangt. Die Unionsrepubliken 
haben das Recht, diplomatische Be
ziehungen zu ausländischen Staaten 
zu unterhalten, ihre Vertreter in 
internationale Organisationen zu ent
senden (z. B. in die UNO), eigene 
Truppenverbände zu haben. Ohne 
ihre Einwilligung darf ihr Territo
rium nicht verändert werden. Die 
in den letzten Jahren durchgeführten 
Maßnahmen zur Erweiterung der 
Rechte der Unionsrepubliken sind 
organisch verbunden mit der Stär
kung der Leitung und Planung im 
Rahmen der gesamten Union. Eine 
staatliche Form der brüderlichen Zu
sammenarbeit der Sowjetvölker und 
wichtiger Grundsatz des Staatsauf
baus der UdSSR ist die national
territoriale Autonomie. Sie ermög
licht es, die Kultur und Lebensweise 
der einzelnen Völkerschaften inner
halb der Unionsrepubliken in der 
staatlichen Leitung umfassend zu be
rücksichtigen. Als Formen der sowje
tischen national-territorialen Autono
mie haben sich 20 autonome Sowjet
republiken (ASSR), 8 autonome Ge
biete und 10 nationale Kreise heraus
gebildet und entwickelt. Die Mitglie
der und Mitarbeiter ihrer Macht- und 
Leitungsorgane gehören den jeweili
gen Nationen und Völkerschaften an. 
Sie kennen deren Lebensweise, Ge
wohnheiten, Bräuche, Sitten und be
herrschen ihre Sprache. Die gesell
schaftlich-politische, ökonomische und 
geistig-kulturelle Entwicklung inner
halb der S. vollzieht sich auf der 
Grundlage der gesamtstaatlichen Lei-
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